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 Veröffentlicht am 25.06.1992

Norm

ZPO nF §582 Abs1

Rechtssatz

Die neue Kompetenzregel vermeidet zwar künftighin Ordinationsanträge, beantwortet aber die Frage der inländischen

Gerichtsbarkeit nicht abschließend. Nach der nunmehr herrschenden Rechtsprechung indiziert ein inländischer

Gerichtsstand zwar die inländische Gerichtsbarkeit, fehlt es aber an einer hinreichenden Nahebeziehung, ist dennoch

die inländische Gerichtsbarkeit zu verneinen.
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